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der Vertretung de

den Grundgedanken zum Ausdruck, dass bei
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1-61, Fallstudie zur Struktur der GuV-Rechnung und
Kapitalflussrechnung nach IFRS 18
Prof. Dr. Hanno Kirsch

r 181 COSO: Effektive Kontrolle über die zunehmende
Kl-lntegration in das Finanzwesen
WP Prof. Dr. Daniel T. Fischer

SAP 5/4 HANA KOMPAKTWISSEN

1,70 IFRS 18 und SAP 5/4 HANA@ - neue regulatorische
Anforderungen und Lösungsansätze
Darstellung von IFRS 18 anhand eines detaillierten
Ceschäftsvorfa lls u nd der Abbild u ng in SAP 5/4 HANA

Uwe Suntrup

183 Put-Optionen auf nicht-beherrschende Anteile
nach IFRS bei fortgesetzter Beschäftigung im Licht
jüngerer Enforcement-Entscheidungen
Dr. Robert Walter

PRAXISFALLE
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IFRS UND ESC NEWS 188 Verlagsservice/lmpressum

179 IFRS I Aktualisierte Fassung des Due-Process
Handbuchs veröffentlicht

ESMA I Enforcementbericht 2025 veröffentlicht

EU I Entwürfe für Anderungen an den delegierten
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zum freiwilligen Standard zur Nachhaltigkeits-
berichterstattung veröffentlicht

IASB I Finale IFRS lC Agenda-Entscheidungen
veröffentlicht

Inklusive Hinweis auf die aktualisierte Arbeitshilfe

,,lFRS-Regelungsvorhaben auf einen Blick"
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Aulsätze

Dr. Lukos Ciesla, LL.M. (Stellenbosch) - Die Rechtsstellung von Minderjährigen und ihren gesetzlichen Vertretern in der GmbH

Der Beitrag analysiert die Rechtsstetlung von minderjährigen GmbH-Gesellschaftern und ihren gesetztichen Vertretern. Erörtert wird, wie der Min-

derjährige in die Gesellschaft eintreten kann,. ob er dabej selbst handeln kann, ob seine gesetzlichen Vertreter von der Vertretung ausgeschlossen

sind und welche Genehmigungspflichten des Familiengerichts bestehen. Nach der Darstellung der Funktion der Gesetlschaftertiste wird die Ver-

tretung bei der Stimmrechtsausübung beteuchtet, Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, ist es häufig ratsam, einen Ergänzungspfteger zu

Dr. Florion Schindler- Zum Ausschluss eines Gesellschafters aus wichtigem Grund bei tiefgreifendem Zerwürlnis - Zugleich Bespre-

chung von BGHu.2.12.2025 - llZR134124

Persönliche und familiäre Streitigkeiten in personalistisch geprägten Geseltschaften gehören zu den häufigsten Konttiktlagen der gesetlschafts-

rechtlichen Praxis. Sind in diesen Fälten atle Möglichkeiten zur einvernehmlichen Streitbeilegung erfolgtos ausgeschöpft, bleibt zur Befriedigung

häufig nur noch die zwangsweise Trennung der GesetLschafter. Die jüngsten Ausführungen des BGH zur AusschlielSung eines Gesellschafters aus

wichtigem Grund im Fall eines tiefgreifenden Zerwürfnisses geben daher Antass, die wesentlichen Erwägungen des Senats zu dieser einschnei-

denden Mal\nahme näher zu untersuchen und die Entscheidung in die bisherige Rechtsprechung und Literatur einzuordnen.
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Rechtsprechung

Gesellschaftsrecht

Beurkundungsgesetz: Keine sachtiche Gleichwertigkeit der österreichischen 0n-

line-Beglaubigung gegenüber der deutschen (BGH, Bescht. v.25.2.2026 - ll7813124)

m. Anm. Maximilian Wolf .............

Gesellschaftsvertragsrecht: Zur Auslegung von Mehrheitsklauseln in Gesetl-

schaftsverträgen

Handelsrecht: Vereinbarter HaftungsausschLuss nur dann nicht eintragungsfähig

i,S.v. S 25 Abs 2 HGB, wenn eine Haftung gem. S 25 Abs. 1 HGB eindeutig und zwei-

felsfrei nicht in Betracht kommt

(BGH, Bescht. v.2.12.2025 - 117R134124)

(OLG Düssetdorf, Beschl, v. 13.3,2026 - 3W 24126)

GmbH-Recht: Zur auf5erordentlichen Kündigung des AnsteLlungsverhättnisses ei-

nes Geschäftsf ührers; Kenntniserlangung des Kündigungsberechtigten (OLG l\4ünchen, UrI. v. 24.1 .2025 - 23 U 4072123 e)

m. Anm. Korsten Haase ...

Restrukturierung: StelLt ein GeseLlschafter mat\geblich oder allein der Gesettschaft

Fremdkapital zur Verfügung, kann dessen Rückforderung eine Verletzung der

Treuepf licht darstelten (AG Hannover, BeschL, v. 8.2.2026 - 953 RES V25-2)

m. Anm. Sebostian Mock... .
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Gewerbesteuer: Zur erweiterlen Kürzung des Gewerbeertrags bei lMltvermietung

einer fest mit dem Grundstück verbundenen Betriebsvorrichtung (Lastenaufzug in

einem Kaufhaus) (BFH, Urt, v"25.9.2025 - lV R 3V23)

Einkommensteuer: Kein Zufluss von Darlehenszinsen bei ProLongation vor Fättig-

keit (BFH, Urt. v.17.9.2025 - Vlll R 30/23)

Grunderwerbsteuer: EntfalLen der Steuervergünstigung gem. S 5 Abs.2 GTESIG in-

fotge eines lnsolvenzpLans (BFH, Urt. u.27.8.2025 - Il R 50/21)

GmbHR Report

GmbHR im Blickpunkt

Dr. Sascha Schewiola / Loura Soltysiak - Neuer Gesetzentwurf zur Anderung des AGG durch die Bundesregierung beschtossen - Überbtick über

die Anderungen und künftige Auswirkungen fur Arbeitgeber in Deutschland . ... R180

Unternehmensrecht

BGH: Adressat der l-adung zur Gesellschafterversammlung und Reichweite der Vertretungsmacht des Geschäftsführers (Denis Fehrmann / Jana
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BFH: Keine Steuerbefreiung der Einbringung von Anteilen an einer grundbesitzenden Personengeseltschaft in

gesellschaft (Christian Levedag)..

BFH: Steuerbefreiung nach S 13 Abs. I Nr. 15 und S 17 ErbStG (Christian Levedag)..,
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BFH: Anwendung des S 50i Abs 1 ESIG auf Besitz-Personengesellschaften in Schenkungslällen (Christian

EuGH: Überprüfung eines EuG-Urteits zum Vorsteuerabzug (Nits Bteckmann)

EuGH: Umsatzsteuer und Verrechnungspreisanpassungen (N ils Blecknann)

Bundestag: Entwurf eines neuen Neunten Gesetzes zur Anderung von Vorschriften im Steuerberalungsrecht sowie im Steuerrecht (Georg Geberth

t_

Rl84

Rt84

R]84

R185

R185

Rl86

Arbeits- & Sozialrecht

BAG: Arbeitsgerichtlich vereinbarter Zeughisentwurf ist zwangsvotlstreckungsfähig (Martin Pröpper)
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